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Editorial:

Es gibt Themen, die werden jedes Jahr auf das Neue diskutiert: Zum Beginn der Feiertage wettern Autofahrer
darUber, dass ganz unabgesprochen und zufallig die Benzinpreise steigen.

Alle klagen Gber Durre und Hitze, wenn es langer als drei Tage gutes Wetter gibt und tGber das miese Wetter,
wenn es im Sommer auch mal regnet.

Weihnachten kommt jedes Jahr unerwartet und tUberraschend, so dass viele in Stress geraten, wenn sie durch
Uberlaufene Einkaufshauser hetzend, letzte Besorgungen machen miussen. Alle paar Jahre wird die FuBball
National-Mannschaft zum Arger Vieler nicht Weltmeister. Auch die Umstellung der Sommerzeit/Winterzeit
sorgt jedes Jahr fur Verdruss: Kurz, einige finden immer einen Anlass, um sich zu argern.

Vergleichbares lasst sich momentan rund um das Thema DS-GVO oder das Thema Datenschutz schlechthin
beobachten. Saisonal bedingt und kurz vor Schulbeginn steht wieder einmal Thema "Zulassigkeit von Fotos"
im Blickpunkt.

Mancherorts gibt es dieses Jahr keine Erinnerungs-Fotos an die Einschulung. Der Arger ist groB, vermeintlich daran "schuld": Die DS-GVO

und "der Datenschutz".

Wie bei allen Missverstandnissen ist ein Mittel dagegen, das der Aufklarung. Dafir setzen sich dankenswerterweise Aufsichtsbehdrden, aber

auch Blogs unermudlich ein.

Sollte es nicht gelingen diese und andere Datenschutz-Themen fiur die Bevolkerung verstandlich und rechtssicher aufzubereiten, steht zu
beflrchten, dass Eltern und GroBeltern auch die nachsten Jahre zur Einschulung Gber die DS-GVO schimpfen werden.

Ihr Levent Ferik
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v
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Hinweise zum Fotografieren bei Schulveranstaltungen

Mit Inkrafttreten der DS-GVO ist bei der Anfertigung und Veréffent-
lichung von Fotos und Videos, die auf Digitaltechnik basieren, der
Anwendungsbereich der DS-GVO eréffnet. Die Anfertigung von Foto-
und Videoaufnahmen stellt die Verarbeitung personenbezogener
Daten im Sinne von Artikel 4 DS-GVO dar. Somit ist fr die Anferti-
gung der Aufnahmen und die weitere Verarbeitung die DS-GVO ein-
schlagig. Bei Veroffentlichung kommen die spezialgesetzlichen Rege-
lungen des KUG zur Anwendung.

Der Landesbeauftragte fir den Datenschutz Sachsen-Anhalt arbei-
tet in seiner aktuellen Orientierungshilfe die komplexe Rechtslage in

Bezug auf das Fotografieren anlasslich von Schulveranstaltungen auf.
Die DS-GVO stellt in datenschutzrechtlicher Hinsicht die europaischen
Rahmenbedingungen. Weiter kénnen Aspekte des Hausrechts, des
Kunsturheberrechts oder des Zivilrechts eine Rolle spielen.

Nach Ansicht des Landesbeauftragten kann es infolge der persén-
lichen Betroffenheit der fotografierten Veranstaltungsgaste nach
Abwagung der Interessen ein Anliegen der Schule sein, dem Foto-
grafieren anlasslich von Schulveranstaltungen entgegenzuwirken.

Quelle: Der Landesbeauftragte fir den Datenschutz Sachsen-Anhalt

Zulassigkeit von WeihnachtsgriiBen per E-Mail

Frage GDD-Erfa-Kreis Coburg:

Einmal im Jahr verschickt unsere Schwesterfirma an Weihnachten
WeihnachtsgriBBe per E-Mail. Hierbei handelt es sich um Interessen-
ten aus Kaltakquisen, Stammkunden und gekauften Adressen. Ist dies
ohne vorherige Einwilligung rechtlich zulassig?

Antwort des BayLDA:

Bei bestehenden Kontakt-/Kundenbeziehungen ("Bestandskunden")
ist E-Mail- oder SMS-Werbung, Newsletter-Zusendung, usw. (weiter-
hin) zulassig, wenn die elektronischen Kontaktdaten im Zusammen-
hang mit den bisherigen Kontakten, einer Newsletter-Bestellung oder
einer Vertragsabwicklung (Verkauf einer Ware oder Dienstleistung)

erlangt worden sind, (nur) fir eigene dahnliche Waren oder Dienst-
leistungen geworben oder hierzu informiert wird, dem bisher nicht
widersprochen wurde und bei jeder Werbe-Mail bzw. -SMS klar und
deutlich auf das Widerspruchsrecht hingewiesen wird. Siehe dazu die
Regelung in § 7 Abs. 3 UWG.

Auch WeihnachtsgriBBe sind nach unserer Auffassung wegen des in
der Rechtsprechung weit ausgelegten Begriffs der Werbung nach die-
sen MafBstaben zu bewerten.

Werbe-E-Mails an gekaufte personenbezogene E-Mail-Adressen
("Kaltakquisen") sind wettbewerbsrechtlich und datenschutzrecht-
lich unzulassig.

Berliner Datenschutzbeauftragte verhangt hohe BuBBgelder

Die Behorde der Berliner Beauftragten fur Datenschutz und Informati-
onsfreiheit hat bestatigt, dass sie jingst zwei BuBgeldbescheide gegen
ein Unternehmen in H6he von insgesamt 200 000 Euro verhangt hat.

Zudem befindet sie sich gerade in einem Verfahren, wonach es in
absehbarer Zeit ein BuBgeld in bis zu zweistelliger Millionenhéhe
wegen VerstéBen gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
geben soll.

Die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk will die bereits
sanktionierte betroffene Firma nicht nennen. Diese kann noch gegen

die BuBgeldbescheide Rechtsmittel einlegen. Gleiches gilt fur das
Unternehmen, dem ein sieben- oder gar achtstelliges BuBgeld droht.
Offentlich geworden sind die bereits verschickten Bescheide ebenso
wie die weiteren bevorstehenden Sanktionierungen durch eine Mit-
teilung an den Haushaltsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.
Aus diesem Gremium gelangten die Nachrichten, die allesamt von der
Berliner Landesbeauftragten bestatigt wurden.
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Fragen zur DS-GVO an 50 Unternehmen

Die Landesbeauftragte flr den Datenschutz Niedersachsen (LfD), Bar-
bara Thiel, hatte ab Ende Juni eine Prifung begonnen, wie gut sich
die niedersachsischen Unternehmen bisher auf die seit dem 25. Mai
geltende Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) eingestellt haben.
In einer branchentbergreifenden Querschnittsprifung schrieb Thiels
Behorde in diesen Tagen 50 Unternehmen unterschiedlicher GroBe an,
die Fragen zu zehn Bereichen des Datenschutzes beantworten sollen.
Die Priafung steht nun kurz vor dem Abschluss. Als Hilfestellung far
alle interessierten Unternehmen veréffentlicht die LfD schon jetzt
ihren detaillierten Bewertungskatalog.

Um die gepriften Unternehmen einheitlich bewerten zu kénnen,
wurde zu den zehn Fragekomplexen ein Katalog mit circa 200 Ein-
zelkriterien entwickelt. Mit der Veréffentlichung der Kriterien macht
die LfD Niedersachsen transparent, was ein Verantwortlicher beach-
ten muss, um die DS-GVO korrekt anzuwenden.

"Ich méchte mir zunéchst einen Uberblick dartber verschaffen, wie
die Firmen die zweijahrige Ubergangszeit bis zur Geltung der DS-GVO
genutzt haben", so Barbara Thiel in der Pressemitteilung Juni 2019.
"Mein Hauptanliegen dabei ist es zu identifizieren, ob es bei den ver-
antwortlichen Stellen noch Nachholbedarf gibt. AuBerdem méchte ich
mit dieser Prifung das Bewusstsein fir Datenschutz im Allgemeinen
und die Vorschriften der DS-GVO im Speziellen starken. Es geht zum
jetzigen Zeitpunkt also nicht vorrangig darum, méglichst viele Fehler
zu finden und BuBBgelder zu verhangen. Stattdessen méchten wir auf-
klaren, sensibilisieren und wertvolle Hinweise geben. Trotzdem kann
es naturlich zu einem entsprechenden Verfahren kommen, wenn wir
wahrend der Prifung VerstoBe gegen die DS-GVO feststellen.”

Der Kriterienkatalog zur Querschnittsprifung als PDF-Download.

Quelle: Die Landesbeauftragte fir den Datenschutz Niedersachsen

Handlungsempfehlung zum "Fashion-ID-Urteil" des EuGH

Der Europaische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 29. Juli
2019 in der Rechtssache C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG gegen
die Verbraucherzentrale NRW e.V., grundlegende Aussagen im Hin-
blick auf die Einbindung von Plugins von Drittanbietern in Websites
getroffen.

Rechtsanwender sind dringend angehalten, die Feststellungen des
EuGH auf die derzeitige Rechtslage anzuwenden und erforderlichen-
falls kurzfristig MaBnahmen zu ergreifen, um bei dem Einsatz von
Drittanbieter-Plugins auf ihren Websites keine sanktionsfahigen Ver-
stoBe gegen die DS-GVO zu begehen und so das Risiko von etwaigen
Verbandsklagen und Abmahnungen zu minimieren.

Auf Grund des Zeitpunkts der Klageerhebung im Ausgangsverfahren
setzt sich der EuGH in seinen Entscheidungsgriinden zwar mit der bis

zum 25. Mai 2018 geltenden Rechtslage auseinander. Allerdings fin-
densich die streitgegenstandlichen Aspekte — wie bspw. Transparenz-
pflichten des Verantwortlichen — nahezu unverandert oder sogar ver-
scharft in der DS-GVO wieder; zumal auch die ePrivacy-Richtlinie noch
nicht durch die ePrivacy-Verordnung ersetzt wurde.

Die Gesellschaft fur Datenschutz und Datensicherheit (GDD) e.V. hat
hierzu Handlungsempfehlungen auf ihrer Webseite zur Verfligung
gestellt:

https:/lwww.gdd.de/aktuelles/startseite/eugh-urteil-
mit-starker-breitenwirkung
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EU-Kommission verklagt Griechenland und Spanien wegen fehlender

Datenschutzgesetze

Die Europaische Kommission hat beschlossen, Grie-
chenland und Spanien vor dem Gerichtshof der Europa-
ischen Union (EuGH) zu verklagen, weil beide Lander es
versaumt haben, die zur DS-GVO zugehdrige JI-Richtli-
nie umzusetzen. Anders als die DS-GVO als unmittelbar
geltende Verordnung musste die JI-Richtlinie in natio-
nales Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie war bis
zum 6. Mai 2018 in nationales Recht umzusetzen.

Ziel der Richtlinie ist es, einen hohen Schutz der perso-
nenbezogenen Daten sicherzustellen und gleichzeitig
den Austausch von personenbezogenen Daten zwi-
schen den zustandigen Behérden auf der Grundlage
strenger Datenschutzgarantien zu vereinfachen. Die
Richtlinie enthalt Bestimmungen Uber die Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch die zustandi-
gen Behérden zum Zwecke der Verhitung, Ermittlung,
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der
Strafvollstreckung. Damit soll gewahrleistet werden,
dass der Schutz der Daten von Opfern, Zeugen, Ver-
dachtigen und Straftatern im Rahmen strafrechtlicher
Ermittlungen ordnungsgemaf gewahrt wird. DarU-
ber hinaus werden starker harmonisierte Rechtsvor-
schriften die grenzibergreifende Zusammenarbeit
von Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz im Inter-
esse einer wirksameren Bekampfung von Krimina-
litdt und Terrorismus in Europa erleichtern. Diese
EU-Vorschriften tragen damit zur Vollendung eines
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts bei.
Durch die fehlende Umsetzung der Richtlinie ist der
Datenschutz der betroffenen Personen in Spanien
und Griechenland nicht vollumfanglich gewahrleis-
tet. Zudem wird der Datenaustausch zwischen den
Mitgliedstaaten, die die Richtlinie umgesetzt haben,
und Griechenland/ Spanien beeintrachtigt. Die Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Griechenland
und Spanien wurden bereits im Juli 2018 durch die
Kommission eingeleitet. Der Kommission liegen bis-
lang keine Mitteilungen Uber die Annahme der zur
Umsetzung der Richtlinie erforderlichen MaBnah-
men von Griechenland und Spanien vor.

Die Kommission fordert den EuGH auf, folgende
finanzielle Sanktionen gegen Griechenland zu ver-

hangen: ein Pauschalbetrag von 5287,50 € pro Tag
zwischen dem Tag nach Ablauf der in der Richtlinie
festgelegten Umsetzungsfrist und der Einhaltung der
Vorschriften durch Griechenland bzw. dem Tag des
Urteils, wobei der Pauschalbetrag insgesamt mindes-
tens 1 310 000 € betragen sollte. Hinzu kommt ein
tagliches Zwangsgeld in Hohe von 22 169,70 € ab dem
Tag des ersten Urteils bis zur vollstdndigen Einhal-
tung der Vorschriften oder bis zum zweiten Urteil des
Gerichtshofs. FUr Spanien stellt sich ein ahnliches Bild
dar: hier ist ein Pauschalbetrag von 21 321 € pro Tag
zwischen dem Tag nach Ablauf der in der Richtlinie
festgelegten Umsetzungsfrist und der Einhaltung der
Vorschriften durch Spanien bzw. dem Tag des Urteils
beantragt, wobei der Pauschalbetrag insgesamt min-
destens 5 290 000 € betragen sollte. In Ergdnzung
dessen ist ein tagliches Zwangsgeld in H6he von 89
548,20 € ab dem Tag des ersten Urteils bis zur voll-
standigen Einhaltung der Vorschriften oder bis zum
zweiten Urteil des Gerichtshofs beantragt.

Anzeige

Datenschutz-Grundlagen

EINFUHRUNG IN DEN DATENSCHUTZ

lhre Vorteile:

o Sie kommen Ihrer Unterweisungspflicht gemaB DS-GVO nach
und erhalten automatisch eine liickenlose Dokumentation.

e E-Learning ist die kostenglinstige Alternative zu Prasenzun-
terweisungen und reduziert Ihren zeitlichen Aufwand auf ein

e |hre Mitarbeiter fiihren die Unterweisungen selbststandig und
zeitlich unabhéngig durch.
¢ |hr Logo, Opener und Jingle binden wir kostenlos ein. Auf

Mitarbeiter schulen via E-Learning im TV-Format

EINFUHRUNG IN
DEN DATENSCHUTZ

E"Learnmg im

TV/-Format

DATAKONTEXT
Nl

e Die komplexen Bestimmungen werden versténdlich erkldrt. Eine
Wissenstiberprifung findet durch interaktive Quizfolgen statt.
e Die Schulung hat den Charakter einer Magazinsendung und
wurde in einem Fernsehstudio aufgenommen. Unsere Mode-
Minimum. ratorin fiihrt Sie methodisch durch die Themen.

Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter. Eine Schulung fiir
Fiihrungskrafte ist ebenfalls erhaltlich. Beide Schulungen auch

Wunsch passen wir weitere Elemente Ihrem Corporate Design an. in englischer Sprache.
A Einblicke ins E-Learning-Tool und weitere Details finden Sie hier.
DATAKONTEXT

DATAKONTEXT GmbH - AugustinusstraBe 9d - 50226 Frechen - Tel.: 02234/98949-30 - Fax: 02234/98949-32
Internet: www.datakontext.com - E-Mail: kundenservice@datakontext.com
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Praxishilfe zum Datenschutzbeauftragten nach der DS-GVO aktualisiert

Mit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
existiert erstmals eine europaweit verbindliche verpflichtende Rege-
lung zur Benennung betrieblicher und behérdlicher Datenschutz-
beauftragter. Wahrend die EG-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) die
Verpflichtung zur Benennung von Datenschutzbeauftragten lediglich
als Alternative vorsah, um die Meldepflicht gegentber der Daten-
schutzaufsichtsbehoérde entfallen zu lassen, ergibt sich mit der Gel-
tung der DS-GVO erstmals eine Benennungspflicht unmittelbar aus
dem Europarecht.

Das deutsche Erfolgsmodell der datenschutzrechtlichen Selbstkon-
trolle hat sich damit auch auf europaischer Ebene durchgesetzt.
In Erganzung zur europarechtlichen (Basis-)Benennungspflicht
berechtigt die DS-GVO auBerdem uber eine Offnungsklausel die
Mitgliedstaaten dazu, weitergehende Benennungspflichten auf nati-
onaler Ebene vorzusehen. Von dieser Regelungsmaoglichkeit hat der
deutsche Gesetzgeber mit § 38 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Gebrauch gemacht.

Neben den Regelungen Uber die Benennungspflicht enthalt die DS-
GVO Regelungen zur Rechtsstellung und zu den Aufgaben des Daten-
schutzbeauftragten, von denen der nationale Gesetzgeber nicht

abweichen darf. Das vorliegende Papier gibt einen Uberblick tber
die Regelungen zur Benennung von Datenschutzbeauftragten sowie
deren Aufgaben und Stellung.

Die aktualisierte Praxishilfe der Gesellschaft fur Datenschutz und
Datensicherheit (GDD) e.V. hat seine Praxishilfe zum Thema "Der
Datenschutzbeauftragte nach der Datenschutz-Grundverordnung "
nun aktualisiert. Die Praxishilfe beriicksichtigt bereits jetzt die Fassung
des § 38 Abs. 1 Satz 1 BDSG, aufgrund Beschlussfassung des Bundes-
tages vom 27. Juni 2019 zum Zweiten Datenschutz-Anpassungs- und
Umsetzungsgesetz EU (2. DSAnpUG-EU).

Die Regelung tritt am Tag nach der Verkiindung im Bundesgesetzblatt
in Kraft. Letztere setzt noch die Zustimmung des Bundesrats nach der
Sommerpause sowie die Unterzeichnung und Freigabe durch den Bun-
desprasidenten voraus.

Nach § 38 Abs. 1 Satz 1 BDSG haben Verantwortliche und Auftrags-
verarbeiter nunmehr ergéanzend zu den Vorgaben der DS-GVO einen
Datenschutzbeauftragten zu bestellen, soweit sie in der Regel min-
destens 20 Personen standig mit der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten beschaftigen.

Naheres finden Sie im neuen Praxisleitfaden der GDD.

150.000 € BuBBgeld wegen Datenverarbeitung auf falscher Rechtsgrundlage

Ein jungst von der griechischen Datenschutz-Aufsichtsbehoérde ver-
hangtes BuBBgeld richtet sich gegen die Fa. PricewaterhouseCoopers
(Pwc). Das BuBBgeld in Hohe von 150.000 verhdngte die Aufsichtsbe-
horde nicht etwa weil der Verantwortliche fur die relevante Daten-
verarbeitung keine zulassige Rechtsgrundlage angeben konnte, son-
dern weil sich die Datenverarbeitung nach Auffassung der Behérde
auf eine "falsche" Rechtsgrundlage stltzte.

Konkret ging es darum, dass PwC die relevante Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten von Beschaftigten auf eine Einwilligung stltzte,

obwohl diese Rechtsgrundlage nicht einschlagig war. Damit verstiel3
PwC nach Ansicht der Aufsichtsbehérde gegen einen Grundsatz des
Artikels 5 Abs. 1 lit a DS-GVO (RechtmaBigkeit, Verarbeitung nach Treu
und Glauben, Transparenz). Nach Artikel 5 Abs. 2 DS-GVO ist der Ver-
antwortliche ist fur die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und
muss dessen Einhaltung nachweisen kénnen ("Rechenschaftspflicht"),
was PwC in diesem Falle nicht méglich war.

Quelle: European Data Protection Board
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Neues EuGH-Urteil zur gemeinsamen Verantwortlichkeit

Der Europaische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat
Ende Juli 2019 ein neues Urteil (C-40/17) zur Gemeinsa-
men Verantwortlichkeit erlassen. Ausgangspunkt war
das Einbinden des " Gefallt mir"- Buttons von Facebook
auf einer Internetseite eines deutschen Online-Hand-
ler fir Modeartikel. Dies hatte zur Folge, dass beim
Aufrufen der Website die personenbezogenen Daten
dieses Besuchers an Facebook Ireland Gbermittelt wer-
den. Offenbar erfolgte diese Ubermittlung im Verbor-
genen, ohne dass sich der Besucher dessen bewusst ist
und unabhangig davon, ob er Mitglied des sozialen
Netzwerks Facebook ist oder den "Gefallt mir"-Button
angeklickt hat.

Das mit dem Rechtsstreit im Ausgangsverfahren
befasste Oberlandesgericht (OLG) Dusseldorf hat dem
EuGH sechs Vorlagefragen vorgelegt. Damit verfolgte
das Gericht die Auslegung einer Reihe von Bestimmun-
gen der frGheren EG-Datenschutzrichtlinie von 1995.
Diese wurde durch die neue Datenschutz-Grundverord-
nung (DS-GVO) mit Wirkung vom 25. Mai 2018 ersetzt.
Dennoch sind die Aussagen der EuGH-Rechtsprechung
von Bedeutung, da sich die Gemeinsame Verantwort-
lichkeit auch in der DS-GVO in Art. 26 wiederfindet.
Die Entscheidung widmet sich nicht allein der Gemein-
samen Verantwortlichkeit. Nicht zu UGbersehen im
EuGH-Urteil ist, dass es Verbanden zur Wahrung
von Verbraucherinteressen ("Verbraucherschutzver-
bande") erlaubt ist, gegen den mutmaBlichen Ver-
letzer von Datenschutzregeln Klage zu erheben. Der
Gerichtshof weist darauf hin, dass die neue DS-GVO
nunmehr ausdricklich diese Méglichkeit vorsieht.

Mit der Einbindung des "Gefallt mir"-Buttons in eine
Website scheint der Mode-Handler stillschweigend in
das Erheben personenbezogener Daten seiner Web-

fur alle Datenverarbeitungsvorgange, die Facebook
Ireland nach der Ubermittlung der Daten vornimmt,
nicht als mitverantwortlich angesehen werden kann.
Es erscheint nach Auffassung des EUGH namlich auf
den ersten Blick ausgeschlossen, dass Fashion ID Uber
die Zwecke und Mittel dieser Vorgange entscheidet.

Konsequenzen einer Gemeinsamen Verant-

wortlichkeit

Neben der von Art. 26 DS-GVO verlangten transpa-
renten Vereinbarungen hat der EUGH nun noch wei-
tere Folgen einer Gemeinsamen Verantwortlichkeit
definiert. Der Gerichtshof betont, dass der Betreiber
einer Website wie Fashion ID fir bestimmte Vorgange
wie das Erheben der Daten und deren Ubermittlung
an Facebook Ireland als (Mit)Verantwortlicher seinen
Besuchern bestimmte Informationen zu geben hat, wie
beispielsweise seine Identitdt und die Zwecke der Ver-
arbeitung. Diese Informationen sind — genauso wie bei
den Informationspflichten nach Art. 13 DS-GVO - "zum
Zeitpunkt des Erhebens" bereitzustellen.

Anzeige

Praxisseminar

Datenschutzverletzungen
richtig behandeln

Hinweise und Tipps zur Gestaltung von
Loschkonzepten

Datenschutz-Praxis @ AT

Datenschutzverletzungen
ichtig behandeln
e, Prvshispieeund afungssien

Datenschutzverletzungen lassen sich in der Praxis nicht ver-  In dem Seminar

meiden. Umso wichtiger ist es, beim Verantwortlichen und  patenschutzverletzungen richtig behandeln
Auftragsverarbeiter einen den verscharften Anforderungen 5 25 September 2019 in KdIn

der DS-GVO entsprechenden Prozess fiir deren Bearbeitung zu
etablieren. Anderenfalls drohen doppelt Sanktionen, einmal
wegen der Datenschutzverletzung, einmal wegen ihrer man-
gelhaften Bearbeitung.

seiten-Besucher und deren Weitergabe eingewil-
ligt zu haben. Deswegen kann die entsprechende
Firma, Fashion ID, fir die Vorgange des Erhebens der
in Rede stehenden Daten und deren Weiterleitung
durch Ubermittlung an Facebook Ireland als gemein-
sam mit Facebook verantwortlich angesehen werden.
SchlieBlich kann davon ausgegangen werden kann,
dass Fashion ID und Facebook Irland gemeinsam tber
die Zwecke und Mittel entscheiden. Die Gemeinsame A

Verantwortlichkeit hat aber Grenzen. Fashion ID kann DATA%,’\';TEXT

erhalten Sie einen systematischen Uberblick {iber die Behand-
lung von Datenschutzverletzungen gemaB Art. 33, 34 DS-GVO.
Erganzt wird dies durch Arbeitshilfen fir die Praxis (Musterpro-
zess, Meldeformulare) und viele konkrete Fallbeispiele.

Weitere Informationen zum Seminar
am 25.09.2019 in Ko6lIn finden Sie hier. GDD

DATAKONTEXT GmbH - AugustinusstraBe 9d - 50226 Frechen - Tel.: 02234/98949-40 - Fax: 02234/98949-44 und paten
Internet: www.datakontext.com - E-Mail: tagungen@datakontext.com
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Datenschutz

newshox

Datenschutz-Wegweiser fiir Biirgerinnen und Biirger

Datenschutz ist nicht nur Sache der Datenschutz-Aufsichtsbehérden.
Jede Blrgerin und jeder Burger ist gefordert, wenn es um die Siche-
rung des eigenen Freiheitsraums in einer zunehmend digitalisierten
Welt geht. Das vom Bayerischen Landesbeauftragten fir den Daten-
schutz herausgegebene Buch "Meine Daten, die Verwaltung und ich
- Wegweiser durch die Welt der Datenschutz-Grundverordnung" soll
das hierfur erforderliche Know-How vermitteln.

Der Datenschutz-Wegweiser fir Blrgerinnen und Burger ist kosten-
los erhaltlich. Eine PDF-Version steht auf der Internetprasenz des
Bayerischen Landesbeauftragten flir den Datenschutz https:/www.
datenschutz-bayern.de in der Rubrik "Datenschutzreform 2018" zum
Download bereit.

Der Datenschutz-Wegweiser flr Blirgerinnen und Birger fihrt zunachst
in die wichtigsten Grundstrukturen und Begriffe des Datenschutz-
rechts ein. Im Zentrum stehen dann die Betroffenenrechte der Daten-
schutz-Grundverordnung. Dazu zahlen unter anderem die Rechte auf
Auskunft, Berichtigung und Léschung sowie das Widerspruchsrecht.
Ein Blick auf die Datenschutzaufsicht und das Beschwerderecht zeigt,
wie betroffene Personen ihre Datenschutzrechte verteidigen kénnen.

Quelle: Der Bayerische Landesbeauftragte fiir den Datenschutz
Weiteres Know-How finden Sie auch in unseren DataAgenda Arbeitspapieren.

/

Unverschlusselter Datenaustausch per E-Mail

Das BayLDA beantwortet eine Frage des GDD-Erfa-Kreises
Coburg zum Thema unverschliisselter Datenaustausch per
E-Mail:

Im Rahmen der neuen Anforderungen der DS-GVO stellt sich die
Frage, inwieweit ein Datenaustausch von personenbezogenen Daten
per E-Mail mit z.B. Geschaftspartnern noch erfolgen kann. Aufgrund
unterschiedlicher Verschlisselungen kann ein verschlisselter Versand
nicht stets gewahrleistet werden. Der aktuellen GDD-Praxishilfe DS-
GVO XllI zur Einwilligung ist zu entnehmen, dass die betroffene Per-
son stets die Wahl zwischen unverschlUsseltem und verschlisseltem
Versand/Postversand haben muss.

Muss ein verschlisselter Versand bei jeder Art von Kommunikation
(z.B. auch beim Austausch von Kontaktdaten) gewahrleistet werden?
Muss vorab die Einwilligung des Geschaftspartners eingeholt werden,
wenn ein unverschlisselter Versand erfolgt? Ware es ausreichend, den

Geschaftspartner Gber den unverschllsselten Versand zu informieren
und wenn dieser einen verschlisselten Versand wiinscht, dies beim
Vertragspartner geltend zu machen? In welchem Umfang muss der
Geschaftspartner informiert werden, dass ein unverschlisselter Ver-
sand erfolgt? Ware es ausreichend, diese Informationen in den Daten-
schutzhinweis nach Art. 13 DS-GVO aufzunehmen?

Antwort des BayLDA:

Da die E-Mail-Provider inzwischen regelmaBig TransportverschlUsse-
lung far E-Mails einsetzen, kénnen E-Mails mit "normalem" geschaft-
lichem Inhalt aus unserer Sicht ohne Ende-zu-Ende-Verschlisselung
(Inhaltsverschlisselung) versandt werden. Nur bei sensiblen Daten (z.
B. Gesundheitsdaten beim Arzt oder Krankenhaus) fordern wir eine
Inhaltsverschlisselung).

Ein "Abweichen" von gebotenen DatensicherheitsmaBnahmen per
Einwilligung sehen wir allerdings als kritisch an.
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Verschliisselungstrojaner im Krankenhaus

Der Landesbeauftragte fur den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz nimmt
einen aktuellen Sicherheitsvorfall im Krankenhaus
zum Anlass, um darauf hinzuweisen, wie verwund-
bar Krankenhauser mit der zunehmenden Digitali-
sierung ihrer Ablaufe werden und welchen Risiken
ihre IT-Strukturen und Behandlungsprozesse dabei
ausgesetzt sind.

Eine Reihe von Einrichtungen der DRK Tragergesell-
schaft Stidwest wurde jingst Opfer eines Befalls mit
Schadsoftware. Die durch diese erfolgte Verschlis-
selung von Daten im IT-Verbund der Tragergesell-
schaft hatte zu weitreichenden Beeintrachtigungen
des Krankenhausbetriebs gefihrt. Entsprechend
der Verpflichtung aus Art. 33 der EU Datenschutz-
Grundverordnung hat die Tragergesellschaft die Ver-
letzung des Schutzes personenbezogener Daten dem
Landesbeauftragten fur den Datenschutz und die
Informationsfreiheit (LfDI) als zustandige Aufsichts-
behoérde angezeigt.

"IT-Strukturen und Patientendaten mussen daher
Uber eine ausreichende Widerstandsfahigkeit
gegenuber Cyber-Attacken und einen angemesse-
nen Schutz verfigen. Andernfalls drohen Schaden
fur die Gesundheit und den Datenschutz von Patien-

tinnen und Patienten und wirtschaftliche Schaden",
so der Landesbeauftragte fir den Datenschutz und
die Informationsfreiheit, Prof. Dr. Kugelmann.

Der LfDI Rheinlad-Pfalz weist darauf hin, dass auch
Einrichtungen unterhalb der KRITIS-Schwelle geeig-
nete SchutzmaBnahmen nach dem Stand der Tech-
nik vorsehen mussen, um personenbezogene Daten
zu schitzen.

Quelle: Der Landesbeauftragte fir den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Anzeige

Jetzt neu: Handbuch
Beschaftigtendatenschutz

Handbuch

Beschiftigtendatenschutz

.......... on

Prof. Golas neu konzipiertes Datenschutzhandbuch -
unverzichtbar fiir alle, die mit Personaldaten arbeiten.

e Praxisnah: ausfihrliche Fallbeispiele und konkrete L6sungsansatze
e Etabliert: 8. aktualisierte und erweiterte Auflage
e Informativ: ausgewertete Stellungsnahmen der Aufsichtsbehérden

AR
v
DATAKONTEXT

»Jetzt bestellen  »Blick ins Buch

Mochten Sie bei Erscheinen der aktuellen Datenschutz Newsbox informiert werden und so keine Ausgabe mehr verpassen?
Dann tragen Sie sich unverbindlich und kostenlos ein unter www.datakontext.com/newsletter

news box 8



https://dataagenda.de/aktuelle-curacon-studie-krankenhauser-im-spannungsfeld-datenschutz/
https://dataagenda.de/aktuelle-curacon-studie-krankenhauser-im-spannungsfeld-datenschutz/
https://dataagenda.de/aktuelle-curacon-studie-krankenhauser-im-spannungsfeld-datenschutz/
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/aktueller-sicherheitsvorfall-zeigt-die-verwundbarkeit-von-krankenhaus-it/
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/aktueller-sicherheitsvorfall-zeigt-die-verwundbarkeit-von-krankenhaus-it/
http://www.datakontext.com/handbuch
https://www.datakontext.com/media/pdf/46/5e/d6/LeseprobejOCzjQE90CoG8.pdf
http://www.datakontext.com/newsletter

	Editorial:
	Hinweise zum Fotografieren bei Schulveranstaltungen
	Zulässigkeit von Weihnachtsgrüßen per E-Mail
	Berliner Datenschutzbeauftragte verhängt hohe Bußgelder
	Fragen zur DS-GVO an 50 Unternehmen
	Handlungsempfehlung zum "Fashion-ID-Urteil" des EuGH
	EU-Kommission verklagt Griechenland und Spanien wegen fehlender Datenschutzgesetze
	Einführung in den Datenschutz (Anzeige)
	Praxishilfe zum Datenschutzbeauftragten nach der DS-GVO aktualisiert
	150.000 € Bußgeld wegen Datenverarbeitung auf falscher Rechtsgrundlage
	Neues EuGH-Urteil zur gemeinsamen Verantwortlichkeit
	Datenschutzverletzungen
richtig behandeln (Anzeige)
	Datenschutz-Wegweiser für Bürgerinnen und Bürger
	Unverschlüsselter Datenaustausch per E-Mail
	Verschlüsselungstrojaner im Krankenhaus
	Jetzt neu: Handbuch Beschäftigtendatenschutz (Anzeige)

